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Arztrechtliche Fragen in der Pathologie 
II. Rechtliche Aspekte zu Transplantationen, Fehl- und Totgeburten sowie weiteren Problembereichen 
W.Eisenmenger, P.Betz und R.Penning 
Institut für Rechtsmedizin (Direktor: Prof. Dr. W.Eisenmenger) der Universität München 

Zusammenfassung. Der in der Pathologie tätige Arzt 
sieht sich nicht nur in der Frage der Zulässigkeit klinischer 
Sektionen mit arztrechtlichen Fragen konfrontiert. Dar
gestellt wird deshalb auch die Rechtslage bei der postmor
talen Organentnahme zu Transplantationszwecken und 
beim Umgang mit Fehl- und Totgeburten. Die Bedeutung 
der ärztlichen Schweigepflicht und das Arzt-Patienten-
Verhältnis werden ebenfalls aus der Sicht des Pathologen 
unter arztrechtlichen Aspekten diskutiert. 

Schlüsselwörter: Arztrecht/Pathologie - Schweigepflicht 
- Organentnahme - Totgeburt/Fehlgeburt 

Neben der Frage nach den rechtlichen Voraussetzungen 
für die Durchführung klinischer Sektionen gibt es auch 
andere arztrechtliche Problemstellungen, die für die Tä
tigkeit des Pathologen von Bedeutung sind. In diesem Zu
sammenhang sind beispielsweise die Entnahme von 
Organen oder Organteilen aus der Leiche zu Transplanta
tionszwecken, der Umgang mit Fehl- und Totgeburten in 
pathologischen Instituten sowie Fragen der ärztlichen 
Schweigepflicht in der Pathologie zu nennen. 

Postmortale Organentnahme 
zu Transplantationszwecken 
Die Entnahme von Organen aus der Leiche ist ein immer 
wieder aktuelles Thema. Obwohl es der Mehrzahl der Be
völkerung leicht zu vermitteln wäre, daß es der Entnahme 
einer Cornea am Toten bedarf, um einen Blinden wieder 
sehend zu machen, und daß viele neurochirurgische Ope
rationen ohne Duraexplantate nicht mehr möglich wären, 
scheute der Gesetzgeber bisher hierzu ein eindeutiges 
Wort. Grundsätzlich sind aus der Sicht des Pathologen zwei 
Haltungen möglich. Entweder stellt man sich auf den 
Standpunkt, daß man kein rechtliches Risiko eingehen will 
und beteiligt sich nicht an Organentnahmen in der Hoff
nung, daß irgendwann die Lobby der Kranken, denen nicht 
mehr geholfen werden kann, derart starken Druck auf die 
Politiker ausübt, daß dieses Problem eindeutig gesetzlich 

geregelt wird. Oder aber man entschließt sich zur Organ
entnahme, wobei für den Pathologen ja im wesentlichen 
nur Cornea, Dura und Knochen, speziell die Gehörknö
chelchen, in Betracht kommen. Die rechtlich sauberste Lö
sung ist dann, nur bei Zustimmung des Verstorbenen zu 
Lebzeiten oder, wenn nichts über dessen Meinung bekannt 
ist, seiner nächsten Angehörigen ein Transplantat zu ent
nehmen. Da aber beispielsweise die Entnahme der Cornea 
möglichst innerhalb von 12 h post mortem erfolgen muß 
und in dieser Zeit Angehörige oft nicht zu erreichen sind 
oder aber solche Gespräche sich sowohl für den Arzt als 
auch für die Trauernden schwierig gestalten können, er
hebt sich die Frage nach einer anderen Lösungsmöglich
keit. Hierbei sind der Gesichtspunkt der Sozialadäquanz 
und des rechtfertigenden Notstandes von Bedeutung. 
Nach Deutsch ist sozialadäquat ein Eingriff, der nach der 
gesetzlich gewachsenen Sozialordnung hingenommen 
wird [3]. Bei der Transplantatentnahme beim Toten sei ein 
solcher Eingriff dann unerheblich, wenn es zu einer gering
fügigen Verletzung komme, wie z.B. bei Entnahme von 
Knochen zum Aufbau von Hörorganen oder von Hirn
haut. Tatsächlich ist die Weitergabe von Dura, die sowieso 
im Rahmen einer genehmigten Sektion aus präparatori
schen Gründen aus dem Zusammenhang getrennt wird, 
auch nach der Versorgung post sectionem nicht erkennbar 
und deshalb nichts Verstümmelndes. Anders verhält es 
sich mit der Entnahme von Bulbi zur Corneatransplanta-
tion, die zwar durch das Einsetzen von Augenprothesen 
auszugleichen ist, aber möglicherweise doch als verstüm
melnder Eingriff empfunden wird. Hier sollte man Zivil
courage aufbringen und sagen, der Anspruch eines Kran
ken auf Hilfe überwiegt den Anspruch des Toten, in seiner 
intakten Gesamtheit beerdigt zu werden mit der Folge, daß 
Organe, die einem anderen hätten helfen können, binnen 
kurzem fäulnisbedingt zerfallen sind. Rechtlich begrün
den kann man die Wegnahme der Cornea mit dem rechtfer
tigenden Notstand nach § 34 StGB. Schönke u. Schröder 
führen in ihrem Kommentar zum Strafgesetzbuch aus, daß 
eine zum Zwecke lebensrettender Transplantation vorge
nommene Organentnahme beim Toten auch dann gerecht
fertigt sei, wenn sich der Arzt nicht um die Einwilligung der 
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Angehörigen bemüht hat, obwohl ihm dies möglich gewe
sen wäre [6]. Nun sind aber die Organe, die in der Patholo
gie üblicherweise entnommen werden, nicht lebensret
tend, doch gilt der rechtfertigende Notstand auch bei 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Blindheit oder 
Taubheit. 

Den alle Jahre in der Presse auftauchenden Sensa
tionsmeldungen über „Organhandel" o .a. wird man dann 
gelassen gegenübertreten können, wenn man strikt auch 
nur den Anschein finanzieller bzw. kommerzieller Inter
essen vermeidet. 

Weitere Voraussetzung ist, daß eine Kollision mit dem 
§ 168 StGB ausgeschlossen ist, welcher besagt, daß Lei
chenteile nicht unbefugt aus dem Gewahrsam des Berech
tigten entfernt werden dürfen. Hier kommt wiederum 
dem Begriff „Gewahrsam des Berechtigten4 ' besondere 
Bedeutung zu. Die Rechtsprechung vertritt die Meinung, 
daß die Leitung einer Klinik oder eines Institutes so lange 
Inhaberin des Alleingewahrsams ist, solange der Leich
nam in deren Räumen liegt und betriebsfremde Personen 
keine tatsächliche Verfügungsmacht über ihn haben. Der 
Anspruch eines Angehörigen, im Rahmen des Totensor
gerechtes die Herausgabe einer Leiche zu verlangen, be
gründe nicht einen Gewahrsam, sondern nur den An
spruch auf Einräumung des Gewahrsams. Es hängt dann 
im wesentlichen davon ab, wie der Begriff der Klinik- bzw. 
Institutsleitung bestimmt ist. Bei Universitätsinstituten 
wird es keine Frage geben, daß der Ordinarius diese ver
körpert. Bei Krankenhäusern kommunaler Träger hängt 
es dagegen sicher von der Satzung ab, wie die „Leitung" 
definiert ist, und der Leiter eines pathologischen Institu
tes wird klarstellen müssen, ob er insofern als alleiniger 
Gewahrsamsberechtigter anzusehen ist oder nicht. Ist er 
nicht alleiniger Gewahrsamsberechtigter, so muß ein 
Konsens hergestellt werden, ob die Genehmigung der Kli
nikleitung generell oder im Einzelfall erteilt wird. In je
dem Fall sollte der Pathologe veranlassen, daß ihm for
mell von der Leitung, sei dies nun eine Klinikkonferenz 
oder was auch immer, der Gewahrsam an den in seinem 
Institut aufbewahrten Toten übertragen wird. 

Auf die Vermeidung auch nur des Anscheins kommer
zieller Interessen im Zusammenhang mit Organentnah
men ist deshalb besonders hinzuweisen, weil gerade diese 
es waren, die zur Neufassung des § 168 StGB - Störung 
der Totenruhe - vom 22.01.1987 geführt haben. Am An
fang stand hierbei eine Gesetzesinitiative des Landes 
Bayern, wonach bestraft werden sollte, wer eine tote 
menschliche Leibesfrucht verwertet oder zum Zwecke 
der Verwertung abgibt. Hintergrund waren Pressemel
dungen, die vom Verkauf von Embryonen, Feten und Pla
zenten durch Krankenhäuser an die kosmetische Indu
strie berichteten. Tatsächlich steht nun im Gesetzestext 
eingefügt, daß bestraft wird, wer unbefugt aus dem Ge
wahrsam des Berechtigten eine tote Leibesfrucht oder 
Teile dieser wegnimmt. Damit ist aber beispielsweise 
nicht ausgeschlossen, daß der Leiter einer Entbindungs
klinik als Gewahrsamsberechtigter Handel mit toten Em
bryonen oder Feten betreiben kann, ohne strafrechtlich 
belangt zu werden. Zivilrechtlich wäre ein derartiges Vor
gehen sittenwidrig; dies hätte u.a. die Folge, daß der Lie
ferant keinen einklagbaren Anspruch auf die vereinbarte 

Zahlung hätte, wenn die Firma, an welche die Feten gelie
fert wurden, diese verweigern würde. Wichtig wäre viel
leicht noch die Anmerkung, daß Leibesfrucht im Sinne 
dieses Gesetzes nur die in der Gebärmutter eingenistete 
Frucht ist und nicht die extrakorporal befruchtete Eizelle, 
deren Rechtsschutz durch das Embryonenschutzgesetz 
wahrgenommen wird. 

Fehl- und Totgeburten 
Ein weiteres Problem betrifft den Umgang mit Früh- und 
Totgeburten. Das Personenstandsgesetz unterscheidet 
nach den Durchführungsverordnungen von 1977 und 1979 
zwischen Fehl-, Tot- und Lebendgeburt. Eine beim Stan
desamt anzeigepflichtige Lebendgeburt liegt, ohne Rück
sicht auf Gewicht und Länge, dann vor, wenn entweder das 
Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die na
türliche Lungenatmung eingesetzt hat. War keines dieser 
Lebenszeichen festzustellen und beträgt das Gewicht min
destens 1000 g, so handelt es sich um eine Totgeburt, die 
ebenfalls beim Standesamt beurkundet werden muß. Bei 
Fehlen der o.a. Lebenszeichen und einem Gewicht unter 
1000 g spricht man von einer Fehlgeburt, die in den Perso
nenstandsbüchern nicht eingetragen wird. Im Personen
standsregister beurkundete Leibesfrüchte müssen bestat
tet, Fehlgeburten hingegen nur „schicklich beseitigt" 
werden, beispielsweise in Verbrennungsanlagen. 

Äußern die Eltern bei Lebendgeburten aus sehr frühen 
Schwangerschaftsstadien, zu deren Sektion sie die Einwil
ligung gegeben haben, den Wunsch, daß das pathologische 
Institut auch für die Beseitigung sorgen möge, so werden 
solche Feten häufig in entsprechenden Verbrennungsanla
gen der Krankenhäuser mitverbrannt, obwohl dies den ge
setzlichen Bestimmungen widerspricht. Ganz formell kä
me hier eine Feuerbestattung in Betracht mit allen 
Voraussetzungen des Feuerbestattungsgesetzes und auch 
den damit verbundenen finanziellen Folgen, für welche der 
Krankenhausträger aber in der Regel kein Verständnis 
bzw. Geld haben wird. Janssen hat eine Lösung angedeutet 
[4], die sicher durchaus häufig beschritten wird, nämlich 
daß es immer noch eine ärztliche Entscheidung sei, ob man 
an einer hochgradig unreifen Leibesfrucht sichere Zeichen 
des Lebens festgestellt haben will oder nicht. Dem kann 
man aus pragmatischen Gründen durchaus zustimmen. 
Problematisch wird es jedoch bei Fällen, die bereits in ei
nen Inkubator gebracht wurden und nach einer gewissen, 
wenn auch nur kurzen, Überlebenszeit sterben. Hier wird 
man keine Möglichkeit haben, den ganzen Fall als Fehlge
burt zu deklarieren. Dieselben Schwierigkeiten treten bei 
Totgeburten mit einem Gewicht von wenig über 1000 g auf. 
Wird beispielsweise in einem solchen Fall von den Eltern 
zunächst die Einwilligung zur Sektion gegeben und der 
Wunsch geäußert, für den weiteren Verbleib der Leibes
frucht keine Sorge mehr tragen zu müssen, also praktisch 
zum Ausdruck gebracht, daß durch die Sektion eine Beer
digung überflüssig wird, muß man damit rechnen, daß sich 
die Eltern nach einiger Zeit eines anderen besinnen und 
nach dem Verbleib der Leibesfrucht fragen. Da in solchen 
Fällen sofort Presse und Behörden informiert sind, weil das 
formale Recht verletzt wurde, verbleiben dem Pathologen 
nur 2 Möglichkeiten. Entweder verfährt er streng rechtlich 
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und einigt sich mit den Eltern und dem Krankenhausträger 
über Art und Kosten der Bestattung, oder aber er verzich
tet auf die Sektion und macht den Gesetzgeber auf diese Si
tuation aufmerksam mit einem gleichzeitig vorgebrachten 
Lösungsvorschlag. Dieser könnte z.B. beinhalten, daß im 
Bestattungsgesetz die schickliche Beseitigung von lebens
unfähigen Lebendgeburten und Totgeburten mit einem 
Gewicht von wenig mehr als 1000 g bei Zustimmung der 
Eltern zugelassen wird. 

Zur ärztlichen Schweigepflicht 
Ein weiteres Rechtsproblem, mit dem der Pathologe täg
lich konfrontiert wird, ist die Schweigepflicht. Diese ist für 
den Pathologen in der Rechtslehre nicht völlig unumstrit
ten. Das liegt daran, daß ein Teil der Tatsachen, die der 
§ 203 StGB als fremdes Geheimnis umschreibt, erst nach 
dem Tode eines Patienten vom Pathologen selbst bei der 
Sektion aufgedeckt werden kann. Grundsätzlich aber un
terliegt der Pathologe wie jeder andere Arzt dem § 203 
StGB, der überschrieben ist mit „Verletzung von Privat
geheimnissen". Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
1 Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer „unbefugt ein frem
des Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebens
bereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als Arzt anver
traut oder sonst bekanntgeworden" ist. Nach Abs. 4 dieses 
Paragraphen macht sich der Arzt auch dann strafbar, 
wenn er das Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen 
offenbart. Als zusätzliche einschlägige Bestimmungen 
sind in den ärztlichen Berufsordnungen unter § 2 dezi-
diert aufgeführte Pflichten zur Wahrung des Berufsge
heimnisses zu nennen. Da ein Patient zivilrechtlich davon 
ausgehen kann, daß die Behandlung unter Beachtung der 
Pflichten aufgrund der ärztlichen Berufsordnung durch
geführt wird, folgt hieraus, daß die Schweigepflicht eine 
Nebenpflicht aus dem Arztvertrag darstellt. 

Unumstritten ist, daß bioptische und zytologische Be
funde am Lebenden der ärztlichen Schweigepflicht unter
liegen, denn der Pathologe ist schließlich auch Arzt. Herr
schende Meinung ist auch, daß Feststellungen am Körper 
eines Toten rechtlich gleichzubehandeln sind, denn 
grundsätzlich kann ja durch eine Sektion über den Toten 
etwas offenbar und damit „sonst bekannt" werden, wel
ches dieser zu Lebzeiten unbedingt als Geheimnis hätte 
gewahrt sehen wollen, man denke z.B. nur an das Vorlie
gen einer Geschlechtskrankheit oder einer HIV-Infek
tion. Anderer Ansicht war aber beispielsweise der be
kannte Arztrechtler Bockelmann, der im Lehrbuch der 
gerichtlichen Medizin von Ponsold geäußert hat, daß Fest
stellungen, die der Arzt erst am Körper eines Toten trifft, 
nicht der Schweigepflicht nach § 203 StGB unterliegen 
[2]. Solche Feststellungen würde dieser als Sachverständi
ger zwar in seiner Eigenschaft als gelehrter Mediziner, 
jedoch nicht in der Ausübung des ärztlichen Berufes 
treffen. Als Arzt widme sich der Mediziner allein dem Le
benden, nur dem ärztlichen Berufsgeheimnis gelte aber 
der § 203 StGB. Narr [5] hat hierzu eindeutig klargestellt, 
daß nach den Vorschriften der Bundesärzteordnung Arzt 
ist, wer nach Erhalt der Approbation und aufgrund dieser 
den ärztlichen Beruf unter der Bezeichnung Arzt oder 
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Ärztin ausübt. Da der Pathologe maßgeblich im Bereich 
der Krankheitsfeststellung arbeitet und dies nur auf der 
Grundlage einer ärztlichen Approbation möglich ist, übe 
er auch den ärztlichen Beruf aus. Folgerichtig könne sich 
der Pathologe auch Arzt für Pathologie nennen und sei 
demnach Arzt im berufs- und strafrechtlichen Sinne. 

Im Hinblick auf die ärztliche Schweigepflicht ergibt 
sich nun aus der Sicht des Pathologen eine Reihe von 
Überlegungen, die zu Schwierigkeiten Anlaß geben 
kann. Es gibt keinen Zweifel, daß die ärztliche Schweige
pflicht auch unter Ärzten gilt. Eine Entbindung von die
ser kann nur durch den Patienten entweder ausdrücklich 
oder stillschweigend erfolgen oder aber, weil vorausge
setzt werden kann, daß die Offenbarung im objektiven 
Interesse und im mutmaßlichen Einverständnis des 
Berechtigten liegt. Da in aller Regel ein direkter Kontakt 
zwischen einem lebenden Patienten und dem Pathologen 
nicht stattfindet, wird es auch an ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Entbindungen von der Schweigepflicht 
fehlen. In einschlägigen Strafrechtskommentaren unbe
stritten sowie in der Berufsordnung der deutschen Ärzte 
fixiert ist jedoch, daß, wenn mehrere Ärzte gleichzeitig 
oder nacheinander denselben Patienten untersuchen 
oder behandeln, sie untereinander von der Schweige
pflicht insoweit befreit sind, als das Einverständnis des 
Patienten anzunehmen ist. Man wird also in der Regel 
davon ausgehen können, daß eine Schweigepflicht ge
genüber dem behandelnden Kliniker funktionell nicht 
besteht. Vergleichbar ist auch die Situation, wenn ein 
Pathologe zur Absicherung einer Diagnose einen an
deren Pathologen zusätzlich konsiliarisch bemüht. Da 
unterstellt werden kann, daß die optimale Stellung der 
Diagnose im Interesse des Patienten liegt, kann sein Ein
verständnis zur konsiliarischen Beiziehung eines außer
ordentlich kompetenten histologischen Diagnostikers 
ebenso unterstellt werden. In einem solchen Fall könnten 
selbst theoretisch bestehende juristische Bedenken 
bezüglich der Einhaltung der Schweigepflicht problem
los ausgeräumt werden durch Anonymisierung der 
Präparate, die z.B. mit einer Nummer, nicht aber dem 
Namen des Patienten gekennzeichnet werden können. 

Ein latentes Problem stellt jedoch die Frage dar, inwie
weit Sektionsbefunde den Hinterbliebenen mitgeteilt 
werden dürfen. Folgt man der herrschenden Meinung, 
daß Feststellungen am Körper eines Toten rechtlich 
gleichzubehandeln sind wie die am Lebenden, dann ist der 
Pathologe auch nicht berechtigt, den Hinterbliebenen oh
ne ausdrückliche oder mutmaßliche Einwilligung des Ver
storbenen Auskunft über den Sektionsbefund zu geben. 
Denn Angehörige eines Verstorbenen können nach des
sen Tode nicht von der Schweigepflicht entbinden. Ande
rerseits regelt § 205 StGB, daß ein Bruch der Schweige
pflicht nur auf Antrag verfolgt wird und daß nach dem 
Tode des durch den Geheimnisbruch Benachteiligten das 
Antragsrecht auf die Angehörigen übergeht. Kann man 
also erreichen, daß die Hinterbliebenen auf dieses An
tragsrecht verzichten, so ist bei einem Bruch der Schwei
gepflicht gegenüber den Angehörigen nicht mehr mit 
strafrechtlichen Sanktionen zu rechnen. Grundsätzlich 
wird es in solchen Fällen immer auf eine Abwägung der 
Rechtsgüter ankommen. Sind die bei der Obduktion ge-
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wonnenen Erkenntnisse nicht geeignet, den persönlichen 
oder sozialen Bereich des Verstorbenen bloßzustellen, so 
ist das Interesse des Toten an der Geheimhaltung gegen
über den Hinterbliebenen sicher nicht sehr hoch zu veran
schlagen, vergleicht man diese mit dem Interesse der An
gehörigen, über eine eindeutige Erbkrankheit oder über 
eine Erkrankung mit Auswirkungen im versicherungs
rechtlichen Bereich informiert zu werden. Konkret haben 
Obergerichte bereits entschieden [1], daß in Fällen, in de
nen es um die Testierfähigkeit eines verstorbenen Erblas
sers geht, sich der Arzt nicht ohne Begründung auf seine 
Schweigepflicht berufen kann, wenn durch seine Anga
ben eindeutig geklärt werden könnte, ob eine die Testier
unfähigkeit begründende Erkrankung beim Verstorbe
nen vorgelegen hat. 

Allgemeine arztrechtliche Probleme 
Über die generelle Rechtsbeziehung des Pathologen zum 
Patienten und umgekehrt sei auf Spann verwiesen [5], 
welcher argumentiert, daß der Vergleich der Tätigkeit des 
Pathologen mit einem Konsiliararzt nur bedingt zulässig 
sei, weil es in der Regel nicht zu einer persönlichen Bezie
hung zwischen Patient und Pathologe komme und weiter
hin dem Patienten keine freie Wahl des Pathologen gelas
sen werde. Da eine direkte Arzt-Patienten-Beziehung 
beim Pathologen nicht bestehe, könne nur der den Patho
logen selbständig beauftragende behandelnde Arzt Ver
tragspartner von diesem sein. Daraus ergebe sich, daß der 
behandelnde Arzt mit dem Pathologen einen Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte abschließe, d.h., die Hauptlei
stung schulde der Pathologe unmittelbar dem Arzt als 
Vertragspartner, in die Nebenleistungen, die Schutz- und 
Obhutspflicht des Vertrages, sei der Dritte - der Patient -
dagegen miteinbezogen. 

Demgegenüber haben sowohl Narr [5] wie auch Rieger 
[8] betont, daß zwischen dem Pathologen und dem Patien
ten ein eigener Dienstvertrag stillschweigend zustande 
komme. Der behandelnde Arzt schließe durch Übersen
dung von Untersuchungsmaterial im stillschweigenden 
Einverständnis mit dem Patienten als dessen Vertreter ei
nen weiteren Dienstvertrag mit dem zugezogenen Arzt. 
Unabhängig davon, welcher dieser Auffassungen man 
eher zugeneigt ist, steht fest, daß jeder Arzt strafrechtlich 
für seine Tätigkeit allein verantwortlich ist. Bezüglich der 
zivilrechtlichen Haftung ist das Prinzip der horizontalen 
Arbeitsteilung verwirklicht, nach dem sich die Beteiligten 
in einem Verhältnis der Gleichordnung, d. h. frei von Wei
sungsrechten, gegenüberstehen. In diesem Fall gilt der 
sog. Vertrauensgrundsatz, wonach jeder der Beteiligten 
darauf vertrauen darf, daß der Partner die Aufgaben sei
nes Bereiches mit der gebotenen Sorgfalt erfüllt. Haften 
wird demnach im Regelfall bei horizontaler Arbeitstei
lung jeder für sich selbst, d. h. der Pathologe für seine Dia
gnose. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Problem der hi-
stopathologischen Begutachtungen durch Kliniker und 
Nichtpathologen zu sehen. Grundsätzlich berechtigt die 
Approbation zur Ausübung der gesamten Heilkunde un
ter der Berufsbezeichnung Arzt. Das bedeutet zunächst 
einmal, daß histopathologische Untersuchungen nicht ei

nem bestimmten Kreis von Ärzten vorbehalten sind. Ein
geengt wird allerdings diese Freizügigkeit durch arzt
rechtliche Spezialregelungen wie Kammergesetze und 
Weiterbildungsordnungen und letztlich durch die straf-
und zivilrechtlichen Haftungsgrundsätze. Durch den 
Arzt-Patienten-Vertrag ist der Arzt u.a. verpflichtet, den 
Patienten eingehend zu untersuchen und die Diagnose 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der medi
zinischen Wissenschaft zu stellen, wobei er die unter den 
jeweiligen Umständen objektiv erforderliche Sorgfalt ein
zuhalten hat. Zu garantieren ist im Zivilrecht in der Regel 
der fachliche Standard eines Gebietsarztes. Der Arzt be
geht eine Sorgfaltspflichtverletzung, wenn er eine Unter
suchungsmaßnahme selbst durchführt, obwohl er nicht 
über die hierzu erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun
gen verfügt. Man bezeichnet dies als Übernahmeverschul
den. Entsprechend hat die Rechtsprechung des B G H aus
geführt, daß der Arzt verpflichtet sei, einen weiteren Arzt 
hinzuzuziehen, wenn die zugrundeliegende Fragestellung 
seine Fähigkeiten übersteigt. Auch in der Musterberufs
ordnung ist dem Rechnung getragen. § 3 Abs. 2 sagt: „Der 
Arzt ist verpflichtet, einen weiteren Arzt hinzuzuziehen 
oder den Patienten an einen anderen Arzt zu überweisen, 
wenn dies nach seiner ärztlichen Kenntnis angezeigt er
scheint und der Patient einverstanden oder sein Einver
ständnis anzunehmen ist." Nun kann natürlich der Fall 
eintreten, daß sich ein Nichtpathologe für genügend qua
lifiziert hält, histopathologische Untersuchungen selbst 
durchzuführen. Hier ist er durch Vorschriften nur gehin
dert, wenn er innerhalb der gesetzlichen Krankenver
sicherung die entsprechenden Leistungen abrechnen 
möchte oder wenn er aufgrund der Weiterbildungsord
nung eine andere Gebietsbezeichnung führt. Denn nach 
Art .29 des Kammergesetzes und nach § 18 der Weiterbil
dungsordnung darf, wer eine Gebietsbezeichnung führt, 
weitgehend nur in diesem Bereich tätig werden. Bei der 
Erbringung von Leistungen im Rahmen der kassenärztli
chen Versorgung, die durch den Bundesmantelvertrag-
Ärzte geregelt ist, ist es Sache der Kassenärztlichen Bun
desvereinigung bzw. der kassenärztlichen Vereinigungen 
der Länder, Bestimmungen zu erlassen, die die Anforde
rungen bezüglich der fachlichen Voraussetzung zur Er
bringung von Spezialleistungen regeln. So sind z.B. die 
Zytologie-Richtlinien entstanden, die es neben den Pa
thologen auch Gynäkologen und Laborärzten erlauben, 
unter bestimmten Voraussetzungen zytologische Unter
suchungen im Rahmen des Früherkennungsprogramms 
durchzuführen. Gefährlich wird es allerdings, wenn bei
spielsweise ein Dermatologe, der histopathologische Dia
gnostik betreibt, an einen Tumor gerät, der außerhalb sei
nes Fachgebietes liegt. Da man solche Dinge rechtlich 
kaum bis ins letzte regeln kann, bleibt als Aufforderung 
zur weisen Selbstbeschränkung nur die im Hintergrund 
stehende Drohung mit der straf- und zivilrechtlichen Haf
tung. Man kann allerdings versuchen, dem Uneinsichti
gen die Augen zu öffnen, bevor es zum Haftungsfall 
kommt, indem man der Erweiterung der Qualitätssiche
rung durch Ringversuche ohne Einschränkung das Wort 
redet und die entsprechenden Intentionen der Bundes
ärztekammer in den berufspolitischen Gremien unter
stützt. 
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Der Pathologe sieht sich u. U. auch mit der Frage kon

frontiert, wer Eigentümer histologischer Präparate oder 
z.B. bei Operationen entnommener Organe sei. 

Nach herrschender juristischer Meinung sind der Kör
per des lebenden Menschen und alle fest mit ihm verbun
denen Teile keine Sachen. Es ist deshalb nicht das Sachen
recht auf sie anzuwenden, sie können nicht Gegenstand 
von Eigentumsrechten sein. Mit der Trennung aus dem 
körperlichen Zusammenhang werden allerdings Organe 
oder Körperteile bewegliche Sachen im Sinne des § 90 
BGB, wobei die einhellige Meinung dahin geht, daß sie 
grundsätzlich in das Eigentum des Patienten fallen. Es ist 
dann aber, und das betrifft sowohl amputierte Gliedma
ßen wie entfernte Organe oder Gewebsteile, davon aus
zugehen, daß der Patient auf sein Aneignungsrecht 
stillschweigend verzichtet, wenn er nicht ausdrücklich 
Anspruch erhebt. In der Literatur sind hierzu konkret 
Gallensteine und Appendix als Beispiel aufgeführt. Das 
bedeutet also, daß der Patient grundsätzlich einen An
spruch darauf hat, beispielsweise bei Operationen ent
nommene Organe ausgehändigt zu bekommen. Auch ge
gen deren korrekte Aufbewahrung in konserviertem 
Zustand durch den Patienten bestehen, soweit dies im 
Moment zu überblicken ist, nach unserer Meinung keine 
rechtlichen Einwände. Lediglich wenn seuchenrechtliche 
Gesichtspunkte zum Tragen kämen, könnte man solche 
vorbringen. 

Die Frage, wer Eigentümer histologischer Präparate 
sei, wurde bereits in der Literatur behandelt. Rieger 
schreibt, daß regelmäßig unterstellt werden könne, daß 
der Patient auf sein Aneignungsrecht stillschweigend ver
zichte. Wer dann Eigentümer werde, Klinikträger oder 
Pathologe, hänge davon ab, für welchen Zweck ein Präpa
rat hergestellt werde. Verarbeite ein Pathologe im Rah
men seiner Dienstaufgaben Material, welches dann in den 
Klinikbetrieb als Grundlage zur Behandlung oder Weiter

bildung eingegliedert werde, so sei der Klinikträger Ei
gentümer. Der Pathologe dagegen sei Eigentümer von 
Präparaten, die für seine private wissenschaftliche For
schung bestimmt seien, und an denen, die im Nebentätig
keitsbereich anfielen. Zu beachten ist aber in jedem Falle, 
daß die Verfügbarkeit der Präparate dann sichergestellt 
sein muß, wenn weiterführende oder vergleichende Un
tersuchungen anstehen. Das objektive oder auch nur sub
jektive Interesse des Patienten ist über jede eigentums
rechtliche Position zu stellen, und zwar auch dann, wenn 
der Patient lediglich die Diagnose des Erstuntersuchers 
überprüfen lassen will. 
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